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Gemeinde Muggensturm Beschlussvorschlag 30 / 23 TA 

Amt: Hauptamt Beratungsfolge Sitzung am 

Technischer Ausschuss 09.10.2023 

AZ.: öffentlich 

Beratungsergebnis: 

Bearbeiter: Marina Schmidt 
Verfasser: Marina Schmidt 
einstimmig Mit Stimmen- 

mehrheit 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beschlussvor- 

schlag 
Abweichung Kein Beschluss 

wird nachgereicht 

Bauvoranfrage zum Neubau eines Einfamilienhauses in zweiter Reihe; 
Hauptstraße 49, Flst. Nr. 54/1 

Die Bauvoranfrage wurde am 15.09.2023 bei der Gemeinde Muggensturm eingereicht. 

Rechtsgrundlage zur Beurteilung 
Das Bauvorhaben liegt in keinem Bereich eines Bebauungsplanes und muss deshalb gemäß § 34 
BauGB beurteilt werden. Bauvorhaben müssen sich das nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügen. Die Erschließung muss gesichert sein. Die Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben. Das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 

Fragestellungen   
Folgende Fragen möchte der Bauherr mit der Bauvoranfrage klären: 
- Ist eine Bebauung mit einem Einfamilienhaus auf dem Flurstück 54/1 in zweiter Reihe möglich?

Planung 
Abbruch  
Es ist geplant den freistehenden Schuppen im rückwärtigen Bereich abzubrechen. 

Errichtung 
Es ist im rückwärtigen Bereich des Baugrundstücks geplant ein Einfamilienhaus zu errichten. Das 
geplante Wohnhaus hält die hintere Bauflucht diese durch die Wohnhäuser der Hauptstraße 53 und 
55 gebildet werden ein. Im Weiteren stellt das Wohnhaus Hauptstraße 43 eine Wohnbebauung in 
zweiter Reihe dar.   

Städtebauliche Beurteilung  
Die Wohnhäuser der Hauptstraße 43, 53 und 55 stellen die bestehende Bebauung in zweiter Reihe 
dar. Die hintere Bauflucht wird gemäß Lageplan aufgenommen, deshalb vertritt die Verwaltung die 
Auffassung, dass die Nachverdichtung mit dem Einfamilienhaus positiv gesehen werden kann. 

Stellplätze: 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Muggensturm die Anforderung hat, dass pro 
Wohneinheit 1,5 anfahrbare Pkw-Stellplätze bereitzustellen sind.  

Abstandsflächen/Grenzabstände/Baulasten 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Erschließung gesichert sein muss. Die Erschließung könnte 
über den vorderen Teil des Grundstücks und dann durch die Scheune erfolgen. Hier könnte eine 
Erschließung über eine Baulastenübernahme geregelt werden oder durch Realteilung. Diese 
Prüfung und Entscheidung liegt bei der Baurechtsbehörde des Landratsamts Rastatt, wie auch für 
die der Abstandflächen und  
der Grenzabstände. 
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Angrenzeranhörung  
Eine Angrenzeranhörung wird sobald von der Baurechtsbehörde des Landratsamts Rastatt die 
Vollständigkeit des Antrages bestätigt wurde durchgeführt. Über Einwendungen, die bis zum 
Sitzungstermin vorliegen wird der Technische Ausschuss informiert. Da die Angrenzer gemäß 
Landesbauordnung vier Wochen Zeit haben, um Einwendungen zum Bauvorhaben einzulegen, 
können noch Einwendungen nach dem Sitzungstermin bei der Gemeinde eingehen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung schlägt vor, der Bauvoranfrage zum Neubau eines Einfamilienhauses in zweiter 
Reihe aus städtebaulicher Sicht im Rahmen der Fragestellung zu zustimmen solange die hintere 
bestehende Bauflucht (gebildet durch Hauptstraße 53 und 55) nicht überschritten wird. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
 
01 Frage zur Bauvoranfrage 
02 Übersichtsplan 
03 Fotos 
04 Lageplan 
 
 
 





Maßstab: 1:500

Bearbeiter: Schmidt, Marina

Datum: 25.09.2023

Gemeinde Muggensturm

Bauvoranfrage zum Neubau eines 
Einfamilienhauses in zweiter Reihe;
Hauptstraße 49, Flst. Nr. 54/1 
keinen Bebauungsplan

Nur für den internen Gebrauch
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